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A mbulante P� egedienste erbringen ihre Leistungen nicht immer 
nur durch eigene Arbeitnehmer, sondern manchmal auch mit 
Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Kooperati-

onspartnern, Mitarbeitern von Zeitarbeits� rmen oder „freien“ Mitar-
beitern. Die von diesem Personenkreis erbrachten Leistungen mit der 
P� egekasse abzurechnen, ist allerdings riskant: Das Bundessozialgericht 
(BSG) hat mit Beschluss vom 17. März 2015 (Az. B 3 P 1/15) entschieden, 
dass die Leistungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter oder Kooperati-
onspartner, die nicht die Voraussetzungen des § 71 SGB XI erfüllen, bei 
ambulanter P� ege nicht als Sachleistung mit den P� egekassen abge-
rechnet werden dürfen.

ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL AMBULANTER PFLEGE-
DIENSTE
Die Kasseler Richter hatten im Ergebnis zu entscheiden, ob die erfolgte 
Kündigung des Versorgungsvertrages durch die P� egekassen rechtmä-
ßig war. Der ambulante P� egedienst hatte Leistungen abgerechnet, wel-
che eine nicht bei ihm angestellte P� egekraft erbracht hatte. Die Klage 
des P� egedienstes blieb in allen Instanzen erfolglos und das BSG hat mit 
dem Beschluss die Zulassung der Revision schon mangels Erfolgsaus-
sichten abgelehnt. Ein zugelassener P� egedienst dürfe Leistungen der 
häuslichen P� egehilfe, womit die Grundp� ege und die hauswirtschaft-
liche Versorgung gemeint sind (§ 36 Abs. 1 Satz 1 SGB XI), nicht durch 
Personen erbringen, die außerhalb eines Anstellungsverhältnisses tätig 
sind. Leistungen solcher Personen dürften auch nicht als eigene Leis-
tungen von Angestellten des P� egedienstes deklariert und abgerechnet 
werden. Nach der gesetzlichen De� nition in § 36 Abs. 1 Satz 3 SGB XI 
wird häusliche P� egehilfe durch geeignete P� egekräfte erbracht, die 
entweder von der P� egekasse oder bei ambulanten P� egeeinrichtungen, 
mit denen die P� egekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, 
angestellt sind. 

 > Von Henning Sauer
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Sachleistung nur 
mit Angestellten 
erbringen
PFLEGEBEDÜRFTIGE KÖNNEN ZWISCHEN PFLEGEGELD UND 
SACHLEISTUNGEN DURCH ZUGELASSENE AMBULANTE 
PFLEGEDIENSTE WÄHLEN. WER ALS PFLEGEDIENST DABEI 
NICHT AUSSCHLIESSLICH EIGENE ANGESTELLTE EINSETZT, 
RISKIERT VIEL.

KEINE ABRECHNUNG VON LEISTUNGEN DURCH EHRENAMTLICHE
Zahlreiche kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen setzen im 
Bereich der ambulanten P� ege ehrenamtliche Mitarbeiter ein. Die 
von diesen erbrachten Leistungen sind nach dem Beschluss des BSG 
regelmäßig nicht als P� egesachleistung abrechenbar. Ehrenamtlich 
tätige Personen sind eben nicht in den Betrieb eingegliedert und an 
Anweisungen gebunden. Ihre Tätigkeiten unterliegen auch nicht der 
fachlichen Kontrolle und Aufsicht der PDL. Ist das anders, wird spä-
testens bei der nächsten Betriebsprüfung der Rentenversicherung 
ein sozialversicherungsp� ichtiges Arbeitsverhältnis festgestellt und 
der P� egedienst muss als Arbeitgeber im Extremfall für das laufende 
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lich sein. In diesen Fällen geht aber zumindest das Weisungsrecht auf 
den Pflegedienst über.

Wenn ein Pflegedienst die Vorgaben des BSG nicht beachtet, riskiert er 
damit die Kündigung seines Versorgungsvertrages. Wenn in dem eige-
nen Versorgungsvertrag allerdings ausdrücklich geregelt ist, dass Leis-
tungen auch durch ehrenamtliche Mitarbeiter erbracht werden können, 
müssen bei der Abrechnung die von diesen erbrachten Leistungen ge-
kennzeichnet sein. Eine solche Regelung dürfte allerdings zu einer Her-
absetzung der Vergütung führen. 

 www.iffland-wischnewski.de

Beitragsjahr und die zurückliegenden vier Jahre die übliche Vergütung 
bzw. den Mindestlohn, Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer plus 
Säumniszuschläge und Zinsen nachzahlen. Unter Umständen drohen 
auch Bußgeld- und Strafverfahren.

VORSICHT BEI LEISTUNGEN VON KOOPERATIONSPARTNERN
Soweit es die Abrechnung von Leistungen durch Kooperationspartner 
betrifft, stützt sich der Senat maßgeblich auf den Rahmenvertrag für 
die ambulante Pflege für Baden-Württemberg, dort § 5 Abs. 4. Wie in 
den meisten Rahmenverträgen ist darin geregelt, dass Leistungen in Ko-
operation mit anderen Einrichtungen erbracht werden können. In dem 
Beschluss hat das Gericht insofern klargestellt, dass als Kooperations-
partner ausschließlich andere „Einrichtungen“ in Betracht kommen, die 
ihrerseits die Anforderungen des § 71 Abs. 1 SGB XI erfüllen, also selbst 
zugelassene ambulante Pflegedienste sind.

RISIKO FREIE MITARBEITER
Von der Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern ist generell abzura-
ten. Deren Leistungen dürfen nach der neuen Rechtsprechung des BSG 
nicht als eigene Leistungen des Dienstes abgerechnet werden. In vie-
len Bundesländern ist der Einsatz freier Mitarbeiter zur Erbringung von 
Sachleistungen der Kranken- und Pflegeversicherung auch vertraglich 
ausgeschlossen. Darüber hinaus handelt es sich in den seltensten Fäl-
len um „echte“ selbstständige Mitarbeiter, da die Pflegekräfte umfas-
send den Weisungen der Pflegedienstleitung unterstehen. Die Renten-
versicherung wird sie bei der nächsten Betriebsprüfung regelmäßig als 
Scheinselbstständige ansehen und ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis feststellen. Hier drohen dann wegen unterlassener 
Anmeldung zur Sozialversicherung die oben bereits geschilderten Kon-
sequenzen.

In der Praxis sind damit alle die Fälle problematisch, in denen im Rah-
men der ambulanten Pflege ehrenamtlich tätige Personen, freie Mitar-
beiter und Kooperationspartner ohne Zulassung eingesetzt werden. In 
all diesen Fällen besteht nämlich zwischen dem die Leistung abrechnen-
den Pflegedienst und der Pflegekraft, welche die Leistungen erbringt, 
kein Anstellungsvertrag im Sinne des Gesetzes und die Pflegekräfte ste-
hen auch nicht in einem Anstellungsverhältnis zu einem anderen Pfle-
gedienst, der seinerseits über einen Versorgungsvertrag verfügt. Ob das 
BSG die Leistungen der von Zeitarbeitsfirmen überlassenen Mitarbeiter 
als abrechenbare Sachleistungen akzeptiert, könnte insofern auch frag-
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der in Berlin geltenden Vereinbarung zwischen 
Kassen, Sozialhilfeträgern und Pflegediensten, auf 
die im Vertrag mit der Bewohnerin verwiesen wur-
de, verpflichtet war, die Leistungen, die über den 
Wohngruppenzuschlag vergütet werden können, 
zu erbringen. Das hat das SG jetzt im Einzelnen 
ausgelegt und genauer begründet: In Berlin wur-
de – anders als in anderen Bundesländern – zwi-
schen dem Sozialhilfeträger und den Trägerver-
bänden der Pflegedienste eine Vereinbarung nach 
§ 75 Abs. 3 SGB XII über Leistungen der Haushilfe 
und der Hauspflege nach §§ 27 Absatz 3, 61 ff., 70 
SGB XII geschlossen, die einzelne Leistungskom-
plexe, wie Tagesstrukturierung und Beschäftigung; 
Persönliche Assistenz/Zeitlich umfangreiche Pfle-
ge (Ständige Beaufsichtigung und Anwesenheit 

zur Sicherung nicht planbarer pflegerischer Bedar-
fe); Psychosoziale Betreuung etc. enthält. Diese 
einzelnen Leistungskomplexe wurden 2005 für 
Bewohner von Wohngemeinschaften in einen ge-
sonderten Leistungskomplex, eine Tagespauschale, 
zusammengefasst. Diese kann zusammen mit ei-
ner mit den Pflegekassen vereinbarten Tagespau-
schale für Bewohner von WGs jeweils gegenüber 
den Kostenträgern abgerechnet werden. Beide 
Tagespauschalen zusammen sollten laut Begrün-
dung alle Leistungen umfassen, die WG Bewohner 
benötigen. Von diesen Pauschalen seien demnach 
auch die Leistungen umfasst, die die Klägerin und 
ihr Pflegedienst 2013 in einer Zusatzvereinbarung 
geregelt hatten, wie bspw. Postverwaltung, Or-
ganisation von Ausflügen, Konfliktschlichtung, 

Kommunikation mit dem Vermieter, Stellung von 
Anträgen, Organisation von Arztterminen etc. 
Aufgrund dieser Begründung hat die Entschei-
dung des SG Berlin keine direkte Auswirkung auf 
andere Bundesländer. Für alle sozialhilfebedürf-
tigen Berliner WG Bewohner, die von einem Pfle-
gedienst versorgt werden, der der Vereinbarung 
nach § 75 SGB XII beigetreten ist, besteht jedoch 
aktuell kaum die Möglichkeit, den Wohngruppen-
zuschlag für zusätzliche Leistungen einzusetzen, 
soweit das Urteil des SG nicht von den Instanzge-
richten aufgehoben wird.

>  SG Berlin, Urteil vom 20.1.2015, 

 AZ: S 212 SO 850/14  
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PRAXIS-TIPPS

•	 Zugelassene	 ambulante	 Pflegedienste	 dürfen	 nur	 die	 durch	 ei-
gene	 angestellte	 Arbeitnehmer	 erbrachten	 Leistungen	mit	 der	
Pflegekasse	als	Sachleistung	abrechnen.

•	 Werden	Leistungen	anderer	Personen	als	Sachleistung	abgerech-
net,	droht	neben	der	Kündigung	des	Versorgungsvertrages	auch	
eine	strafrechtliche	Verurteilung	wegen	Abrechnungsbetrugs.




